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kommerziellen Wettbewerb ringen. Mantred Lahnstein: rıern 1St nıchts ErWarten, 1ın Das Parlament, 5 Ö,
Dıie Fernsehlandschaft wırd sıch weıter fragmentieren; 17)
Pay- 1 V-Programm un: Pay-per-view-Programme WeTlI -

den mehr un mehr auch 5Spartenprogramme ermÖög-
lıchen Kınder-, Musık-, Sport- und Busiıness-Pro- Wo bleibt die gesamtgesellschaftlıche
TamMme. Verantwortung?
Werden eines Tages reine Informationsprogramme A11A4- Inwıewelt ın dieser Sıtuation Stimmen darunter auch die
log um bestehenden un in europäılschen Kabelnetzen der Kırchen noch Gehör finden, die nıcht aufgeben wol-
bereıts empfangenden US-amerikanıschen Cable News en, auch einen weıthın deregulıerten Rundfunkmarkt
Networks den ötftentlich-rechtlichen Anstalten noch AIl ZEWISSE Mındestansprüche des Gemeinwohls
auf einem Gebiıet, auf dem S1E den privaten Anbıetern DGr bınden, 1St die Erage: Inıtiatıven In diesem Sınne VO  S den
genüber unzweiıtelhatte Vorteıle haben, den Kampf 15a- verschiedensten Seıten mOÖögen sıch gegenwärtig als wen1g
gen”? Neue Finanzıerungswege werden sıch durch eın aussichtsreich ausnehmen, könnten aber vielleicht yerade
verstärktes Sponsoring eröttnen. Die europäıische Me- eshalb wichtiger denn Je seIN. Es gyeht W1€ der Fern-
dienlandschaft wırd sıch 1m übrıgen nıcht 1Ur den Inhal- sehbeauftragte des Rates der Evangelıschen Kirche In
ten nach „amerıkanısıeren , sondern auch den Strukturen Deutschland, Hans- Wolfgang Heßler, tormulierte (vgl
nach. Nıcht dıe yroßen paneuropäischen Fernsehstatıo- Medıum, KA1989 f nıcht wenıger als darum,
NCN stehen 1INS Hauss sondern die vieltach untereinander da{fß der Rundtunk ıIn Europa auch ın Zukunft Gegen-
wirtschafrtlich verbundenen und voneiınander abhängıgen stand „gesamtgesellschaftlicher Verantwortung” bleibt
Networks (vgl dazu: Wınand Gellner, Von den 1nOsau- bzw wıeder wiırd. Klaus Nientiedt

„Am Anfang stand schlicht dıie Wahl“
Eın Interview ber Bischofsernennungen mıt dem Regensburger Kirchenrechtler
Matthäus Kaıser
Sınd Bischofsernennungen allein Sache des Papstes? Dıe Teıl- dıe festgelegten Verfahren gehalten. Allerdings, WECNN die
kırchen fordern weltweit Mitwirkungsrechte e1N. Dem Abpo- Verfahren auch eingehalten wurden, die Vertahrensord-
stolischen Stuhl scheint aber daran gelegen se1in, auch noch NUNSCH selbst sınd reformbedürfttig.
bestehende Mitwirkungsrechte ayeıiter einzuschränken oder

umgehen. Darüber ıst ıIn den etzten Jahren mehrfach HK Waren der Hauptgrund für Krıtıik und Aufregung
die Verfahren, oder kırchenpolitische Strate-heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Matthäus Kaıser,

der soeben emerıtierte Regensburger Kanonısst, gehört den z1en, die mıt estimmten Ernennungen In Gang SESETZL
wurden und die sıch 1m Umgang MmM1t den Vertahrensord-wenıgen Theologen UN Kırchenrechtlern, dıe 1ne grundle-

gende Anderung des Verfahrens fordern UN: dafür Modell- NUuNSCN un: noch mehr 1ın der Auswahl der Personen nı1e-
derschlugen?vorschläge gemacht haben Davıd Seeber sprach miıt ıhm

darüber und auch über dıe Hemmnıisse, dıie einem dezentrale- Kaıser: Davon 1STt auszugehen. Man wırd sıcher Nn
ren Vo rgehen entgegenstehen. können, da{fß bel den Ernennungen, die ZAUET Ööffentlichen

Herr Professor Kaıser, 1St. noch Sar nıcht lange Erregung 1n der Kirche gyeführt haben, ıne bestimmte
her, da yab heftige Turbulenzens Bischotsernen- Rıchtung bevorzugt wurde. Aber gyerade das sollte Ja MÖß-

lıchst adurch vermıeden werden können, da{ß dıe bete1-NUNSECN. Inzwischen hat sıch dıe Erregung wen1gstens In
der Bundesrepublık gelegt, anderswo In der lıgten Ortskirchen eiınen orößeren Einflu{(ß auf dıe Bestel-

lung ıhrer Bischöte erreichen.Schweıiz, auch In Osterreich vielleicht wenıger. Aber hat
sıch seıtdem eigentlich gyeändert? Das Gegenteıl ber scheınt weıterhıin angestrebt
Kaıser: Um o  FA SCNH, geändert hat sıch ohl werden. /Z7um eınen fällt weltweıt auf, da{fß ımmer mehr Bı-
nıchts. Es yab bekanntlıch Querelen, die sıch auch schöte berutfen werden, dıe A4aUsS ganz anderen Gegenden
Personen richteten. Aber wichtiger WAar die Verfahrens- SLAMMEN als AUS denen, deren Leıtung S1e estellt WEeT-

Irage. In öln wurde uch davon gyesprochen, der Papst den Z um anderen wırd nıcht NUuUr ıne noch zunehmende
bzw Rom habe sıch über gyeltendes Recht hinweggesetzt. Konzentratiıon auft eınen bestimmten Bıschofstyp nach
Das stiımmt siıcher nıcht. Der Heılıge Stuhl hat sıch einschlägıgen Auswahlkriterien beobachtet, sondern Rom
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bemührt sıch auttallend hartnäckıg, noch bestehende OTrLtIS- In den veErgansCNCH Diskussionen, auch In deren hıt-
kırchliche Rechte umgehen, z B durch Ernennung zıgsten Phasen tiel auf, da{fß das päpstliche Ernennungs-
VO  —$ KoadjJyutoren anstelle der Wahl durch eın Domkap:ı- recht als solches eigentlıch auch VO den schärfsten
tel Kritikern n1ı€e In Frage gestellt wiırd, obwohl 114  s hısto-

Kaiıser: Da{fß Bischöfte A4US anderen Diözesen gyeholt WECI-
risch und theologısch durchaus In Frage stellen könnte.
ırd dieses inzwischen sehr als Ausdruck primatıalerden, 1St eigentlıch nıcht MNMECU Wır haben ın Bayern Wwel

Kırchenprovınzen bzw Metropolıien: Bamberg und Mün- Gewalt verstanden, da{fß HE noch über die Beteıligung der
Ortskirchen und nıcht mehr über dieses selbst gesprochenhen In den Bamberg yehörenden Diıözesen hat sıch

iıne TIradıtıon entwıckelt, nach der ftast LLUT Bischöfte 4US
wıird? Und mu{fß INa  > unbedingt verstehen?

der betreffenden 1öÖzese beruten werden. In der Mün- Kaıser: Das mu{fß INa  — sıcher nıcht verstehen. Das
chener Kırchenprovınz einschließlich der Erzdiözese oıbt sıch schon A4aUS der historiıschen Entwicklung. Der
München hingegen kamen die Bischöfte tast durchwegs FEinflu{fß des Papstes auft die Ernennung der Bischöfte hat Ja
VO außen. Das 1STt TSL 1n etzter eıt anders OIL- TST Späat Platz gegriffen. TrSt 1mM 9. Jahrhundert fing
den, da{fß nach Würzburg eın Weihbischof VO Pader- überhaupt damıt d da{ß Päpste ın Einzeltällen eingrel-
orn kam un In der Münchener TOVINZ Bischöte 4US der ten, und SE die Reformbewegung des 11. Jahrhunderts
eigenen 1öÖzese ernannt werden. Da{fß Bischöte In etzter versucht eınen stärkeren FEinflu(ß des Papstes geltend
eıt häufiger VO außen berutfen werden, hängt ermut- machen, zunächst ıIn der Form der Bestätigung des Neu-
lıch auch damıt Z  M  M, da{fßs die Weihbischöfte sehr gewählten, dıe bıs dahın den Metropolıten zustand; SE

vermehrt worden sınd. Aus ihnen werden dann miıt Vor- 1mM Jahrhundert setizte sıch dann dıe päpstliıche Ernen-
lıebe die Diözesanbischöfte gewählt. Miıt ihnen hat I1a  $ nNnung durch Innozenz 11L hatte S1e 1200 ‚War schon
schon Erfahrungen gemacht. Entsprechend srößer 1ST das gefordert, aber noch nıcht durchsetzen können. Alleın
/7Zutrauen ihnen. Durch dıe Ernennung VO Koadjuto- daraus 1St schon ersehen, da{fß nıcht seın mu{l
TCNMN miı1ıt dem Recht der Nachfolge wırd War eın bestehen-
des Wahlrecht der Domkapıtel u  Nn Aber das Am Anfang stand dıe Wahl, ungefähr habe ch’s
Preufßische und das Badıische Konkordat, dıe eın Wahl- be] Ihnen eiınmal gyelesen, un: war’s 1n der alten Kırche,
recht der Domkanpıtel vorsehen, raumen ausdrücklich dıe un WAarTr Wahl durch Klerus und olk
Möglıchkeıit der Ernennung elınes Koadjutors durch den Kaiıser: Am Anfang stand schlicht die Wahl durch die
Papst e1ın, ohne Beteiligung des Domkanpıtels. Nn Gemeinde. Dies WAar uch einfach, die Gemeinden

Ja kleıin und überschaubar. Jede Ortsgemeıinde„Der Einflu{flß des Papstes hat TYTSLT Späat hatte ihren Bıschof, und die Leute kannten sıch gegensel-
Platz gegriffen ” ug Das wurde schon schwıeriger mI1t der Konstantın1ı-

schen Wende, MI1t dem Begınn der Zwangstaufen un der
Nun g1bt ber offensichtlich iıne Verschärfung Erhebung des Chrıistentums AT Staatsreligion. Ab da

des Irends un weltweıt offenbar die Zunahme VO Xire- wurde auch das Wahlrecht schon ditferenziert. Wenn
IN  —$ Fällen, die sıch auch nıcht alleın A4US der Vorliebe tfür noch VO  - Leo dem Großen der Satz zıtlert wiırd, „  CTr AWeıiıhbischöte erklären lassen, da{fß eın Slowene Erz- len vorzustehen hat, oll auch N(0)) allen gyewählt werden ,bischof VO Belgrad oder eın holländischer Afriıkamissio- dann das doch schon Wahlen, denen die VeTr-
1ar Bischof VO Haarlem wırd In Drıtte-Welt-Ländern schiedenen Gruppen der Gemeıinden In sehr verschiede-
wurde bereıts die Fıgur des „eVEqUeE parachutiste“ kreıert, CN Weıse beteılıgtalso des Bıschofis, der mI1t dem Fallschirm abgesetzt wırd,
wobe]l sıch mIıt Fallschirm auch Überfall oder Besetzung Miıt dem Christentum als Staatsrelıg10n begann
aSSOzZ1lleren laäfst. In Afrıka eıiınen Stammesangehörigen praktısch auch der Streıt die Investitur geistlıcher Am-
ZUuU Bischof elines anderen Stammes machen, leuchtet ter zwiıischen der geistlıchen und der weltlichen Herr-
Ja e1ın, oder auch, da{ß der Bischof VO Speyer Erzbischot schaft, der dann tfür das Abendland 1mM Investiturstreıt
VO  > München werden kann. ber irgendwo o1bt da zwıschen Kaıser un Papst ZUZgUNSTIEN der päpstlichen Ge-
ohl seelsorgliche renzen170  Interview  bemüht sich auffallend hartnäckig, noch bestehende orts-  HK: In den vergangenen Diskussionen, auch in deren hit-  kirchliche Rechte zu umgehen, z.B. durch Ernennung  zigsten Phasen fiel auf, daß das päpstliche Ernennungs-  von Koadjutoren anstelle der Wahl durch ein Domkapi-  recht als solches eigentlich auch von den schärfsten  tel.  Kritikern nie in Frage gestellt wird, obwohl man es histo-  Kaiser: Daß Bischöfe aus anderen Diözesen geholt wer-  risch und theologisch durchaus in Frage stellen könnte.  Wird dieses inzwischen so sehr als Ausdruck primatialer  den, ist eigentlich nicht so neu. Wir haben in Bayern zwei  Kirchenprovinzen bzw. Metropolien: Bamberg und Mün-  Gewalt verstanden, daß nur noch über die Beteiligung der  Ortskirchen und nicht mehr über dieses selbst gesprochen  chen. In den zu Bamberg gehörenden Diözesen hat sich  eine Tradition entwickelt, nach der fast nur Bischöfe aus  wird? Und muß man es unbedingt so verstehen?  der betreffenden Diözese berufen werden. In der Mün-  Kaiser: Das muß man sicher nicht so verstehen. Das er-  chener Kirchenprovinz einschließlich der Erzdiözese  gibt sich schon aus der historischen Entwicklung. Der  München hingegen kamen die Bischöfe fast durchwegs  Einfluß des Papstes auf die Ernennung der Bischöfe hat ja  von außen. Das ist erst in letzter Zeit etwas anders gewor-  erst spät Platz gegriffen. Erst im 9. Jahrhundert fing es  den, daß z. B. nach Würzburg ein Weihbischof von Pader-  überhaupt damit an, daß Päpste in Einzelfällen eingrei-  born kam und in der Münchener Provinz Bischöfe aus der  fen, und erst die Reformbewegung des 11. Jahrhunderts  eigenen Diözese ernannt werden. Daß Bischöfe in letzter  versucht einen stärkeren Einfluß des Papstes geltend zu  Zeit häufiger von außen berufen werden, hängt vermut-  machen, zunächst in der Form der Bestätigung des Neu-  lich auch damit zusammen, daß die Weihbischöfe sehr  gewählten, die bis dahin den Metropoliten zustand; erst  vermehrt worden sind. Aus ihnen werden dann mit Vor-  im 14. Jahrhundert setzte sich dann die päpstliche Ernen-  liebe die Diözesanbischöfe gewählt. Mit ihnen hat man  nung durch. Innozenz III. hatte sie um 1200 zwar schon  schon Erfahrungen gemacht. Entsprechend größer ist das  gefordert, aber noch nicht durchsetzen können. Allein  Zutrauen zu ihnen. Durch die Ernennung von Koadjuto-  daraus ist schon zu ersehen, daß es so nicht sein muß.  ren mit dem Recht der Nachfolge wird zwar ein bestehen-  des Wahlrecht der Domkapitel umgangen. Aber das  HK: Am Anfang stand die Wahl, so ungefähr habe ich’s  Preußische und das Badische Konkordat, die ein Wahl-  bei Ihnen einmal gelesen, und so war’s in der alten Kirche,  recht der Domkapitel vorsehen, räumen ausdrücklich die  und zwar Wahl durch Klerus und Volk ...  Möglichkeit der Ernennung eines Koadjutors durch den  Kaiser: Am Anfang stand schlicht die Wahl durch die  Papst ein, ohne Beteiligung des Domkapitels.  ganze Gemeinde. Dies war auch einfach, die Gemeinden  waren ja klein und überschaubar. Jede Ortsgemeinde  „Der Einfluß des Papstes hat erst spät  hatte ihren Bischof, und die Leute kannten sich gegensei-  Platz gegriffen“  tig. Das wurde schon schwieriger mit der Konstantini-  schen Wende, mit dem Beginn der Zwangstaufen und der  HK: Nun gibt es aber offensichtlich eine Verschärfung  Erhebung des Christentums zur Staatsreligion. Ab da  des Trends und weltweit offenbar die Zunahme von extre-  wurde auch das Wahlrecht schon differenziert. Wenn  men Fällen, die sich auch nicht allein aus der Vorliebe für  noch von Leo dem Großen der Satz zitiert wird, „wer al-  Weihbischöfe erklären lassen, z.B. daß ein Slowene Erz-  len vorzustehen hat, soll auch von allen gewählt werden“,  bischof von Belgrad oder ein holländischer Afrikamissio-  dann waren das doch schon Wahlen, an denen die ver-  nar Bischof von Haarlem wird. In Dritte-Welt-Ländern  schiedenen Gruppen der Gemeinden in sehr verschiede-  wurde bereits die Figur des „eveque parachutiste“ kreiert,  ner Weise beteiligt waren.  also des Bischofs, der mit dem Fallschirm abgesetzt wird,  wobei sich mit Fallschirm auch Überfall oder Besetzung  HK: Mit dem Christentum als Staatsreligion begann  assozıeren läßt. In Afrıka einen Stammesangehörigen  praktisch auch der Streit um die Investitur geistlicher Äm-  zum Bischof eines anderen Stammes zu machen, leuchtet  ter zwischen der geistlichen und der weltlichen Herr-  Ja ein, oder auch, daß der Bischof von Speyer Erzbischof  schaft, der dann für das Abendland im Investiturstreit  von München werden kann. Aber irgendwo gibt es da  zwischen Kaiser und Papst zugunsten der päpstlichen Ge-  wohl seelsorgliche Grenzen ...  walt entschieden wurde, auch wenn die Einwirkung der  weltlichen Gewalt auf Bischofsernennungen noch bis ın  Kaiser: Auch das hat zwei Seiten. Die Kirche hat sich zur  Weltkirche entwickelt. Warum sollten im Rahmen einer  unser Jahrhundert hereinreicht. Der Kampf um die Inve-  stitur hat aber dazu geführt, daß die Mitwirkung von  Weltkirche Bischöfe nicht auch über größere Entfernun-  Laien überhaupt unterdrückt, ausgeschaltet wurde. Und  gen hin ausgetauscht werden? Um das extremste Beispiel  von der auf diesem krummen Weg entstandenen Tradi-  zu nehmen: Warum sollte ein Afrikaner nicht auch einmal  tion kommen wir bis heute nicht los ...  Bischof in Europa werden? Wir haben Missionsländer zu  lange als von Europa ausgehende Einbahnstraßen angese-  Kaiser: Das ist richtig. Die Auseinandersetzungen zwi-  hen; warum sollen nicht auch einmal Bischöfe von anders-  schen Papst und Kaiser um die Investitur der Bischöfe  woher zu uns kommen? Das ist für uns zwar noch schwer  wurde unter dem Titel geführt: Kampf gegen die Laien-  nachvollziehbar, aber im Prinzip muß das gar nicht  investitur. Unter Laieninvestitur wurden allerdings nicht  schlecht sein.  Laien in einem allgemeinen Sinn verstanden, sondern ge-walt entschieden wurde, auch WECNN dıe Einwirkung der

weltlichen Gewalt auf Bischofsernennungen noch bıs In
Kaiıser: Auch das hat WeIl Seılten. Dıi1e Kırche h.at sıch ZUE

Weltkirche entwickelt. Warum ollten 1m Rahmen einer Jahrhundert hereinreicht. Der Kampf dıe Inve-
stiıtur hat ber dazu geführt, dafß dıie Mıtwiırkung VO

Weltkirche Bischöte nıcht auch über größere Entternun- Laıen überhaupt unterdrückt, ausgeschaltet wurde. Und
SCNH hın ausgetauscht werden? Um das EexXtIremste eıspıe VO  —_ der auf diesem krummen Weg entstandenen Iradı-

nehmen: Warum sollte eın Afrıkaner nıcht auch eınmal tiıon kommen WITr bıs heute nıcht l0s170  Interview  bemüht sich auffallend hartnäckig, noch bestehende orts-  HK: In den vergangenen Diskussionen, auch in deren hit-  kirchliche Rechte zu umgehen, z.B. durch Ernennung  zigsten Phasen fiel auf, daß das päpstliche Ernennungs-  von Koadjutoren anstelle der Wahl durch ein Domkapi-  recht als solches eigentlich auch von den schärfsten  tel.  Kritikern nie in Frage gestellt wird, obwohl man es histo-  Kaiser: Daß Bischöfe aus anderen Diözesen geholt wer-  risch und theologisch durchaus in Frage stellen könnte.  Wird dieses inzwischen so sehr als Ausdruck primatialer  den, ist eigentlich nicht so neu. Wir haben in Bayern zwei  Kirchenprovinzen bzw. Metropolien: Bamberg und Mün-  Gewalt verstanden, daß nur noch über die Beteiligung der  Ortskirchen und nicht mehr über dieses selbst gesprochen  chen. In den zu Bamberg gehörenden Diözesen hat sich  eine Tradition entwickelt, nach der fast nur Bischöfe aus  wird? Und muß man es unbedingt so verstehen?  der betreffenden Diözese berufen werden. In der Mün-  Kaiser: Das muß man sicher nicht so verstehen. Das er-  chener Kirchenprovinz einschließlich der Erzdiözese  gibt sich schon aus der historischen Entwicklung. Der  München hingegen kamen die Bischöfe fast durchwegs  Einfluß des Papstes auf die Ernennung der Bischöfe hat ja  von außen. Das ist erst in letzter Zeit etwas anders gewor-  erst spät Platz gegriffen. Erst im 9. Jahrhundert fing es  den, daß z. B. nach Würzburg ein Weihbischof von Pader-  überhaupt damit an, daß Päpste in Einzelfällen eingrei-  born kam und in der Münchener Provinz Bischöfe aus der  fen, und erst die Reformbewegung des 11. Jahrhunderts  eigenen Diözese ernannt werden. Daß Bischöfe in letzter  versucht einen stärkeren Einfluß des Papstes geltend zu  Zeit häufiger von außen berufen werden, hängt vermut-  machen, zunächst in der Form der Bestätigung des Neu-  lich auch damit zusammen, daß die Weihbischöfe sehr  gewählten, die bis dahin den Metropoliten zustand; erst  vermehrt worden sind. Aus ihnen werden dann mit Vor-  im 14. Jahrhundert setzte sich dann die päpstliche Ernen-  liebe die Diözesanbischöfe gewählt. Mit ihnen hat man  nung durch. Innozenz III. hatte sie um 1200 zwar schon  schon Erfahrungen gemacht. Entsprechend größer ist das  gefordert, aber noch nicht durchsetzen können. Allein  Zutrauen zu ihnen. Durch die Ernennung von Koadjuto-  daraus ist schon zu ersehen, daß es so nicht sein muß.  ren mit dem Recht der Nachfolge wird zwar ein bestehen-  des Wahlrecht der Domkapitel umgangen. Aber das  HK: Am Anfang stand die Wahl, so ungefähr habe ich’s  Preußische und das Badische Konkordat, die ein Wahl-  bei Ihnen einmal gelesen, und so war’s in der alten Kirche,  recht der Domkapitel vorsehen, räumen ausdrücklich die  und zwar Wahl durch Klerus und Volk ...  Möglichkeit der Ernennung eines Koadjutors durch den  Kaiser: Am Anfang stand schlicht die Wahl durch die  Papst ein, ohne Beteiligung des Domkapitels.  ganze Gemeinde. Dies war auch einfach, die Gemeinden  waren ja klein und überschaubar. Jede Ortsgemeinde  „Der Einfluß des Papstes hat erst spät  hatte ihren Bischof, und die Leute kannten sich gegensei-  Platz gegriffen“  tig. Das wurde schon schwieriger mit der Konstantini-  schen Wende, mit dem Beginn der Zwangstaufen und der  HK: Nun gibt es aber offensichtlich eine Verschärfung  Erhebung des Christentums zur Staatsreligion. Ab da  des Trends und weltweit offenbar die Zunahme von extre-  wurde auch das Wahlrecht schon differenziert. Wenn  men Fällen, die sich auch nicht allein aus der Vorliebe für  noch von Leo dem Großen der Satz zitiert wird, „wer al-  Weihbischöfe erklären lassen, z.B. daß ein Slowene Erz-  len vorzustehen hat, soll auch von allen gewählt werden“,  bischof von Belgrad oder ein holländischer Afrikamissio-  dann waren das doch schon Wahlen, an denen die ver-  nar Bischof von Haarlem wird. In Dritte-Welt-Ländern  schiedenen Gruppen der Gemeinden in sehr verschiede-  wurde bereits die Figur des „eveque parachutiste“ kreiert,  ner Weise beteiligt waren.  also des Bischofs, der mit dem Fallschirm abgesetzt wird,  wobei sich mit Fallschirm auch Überfall oder Besetzung  HK: Mit dem Christentum als Staatsreligion begann  assozıeren läßt. In Afrıka einen Stammesangehörigen  praktisch auch der Streit um die Investitur geistlicher Äm-  zum Bischof eines anderen Stammes zu machen, leuchtet  ter zwischen der geistlichen und der weltlichen Herr-  Ja ein, oder auch, daß der Bischof von Speyer Erzbischof  schaft, der dann für das Abendland im Investiturstreit  von München werden kann. Aber irgendwo gibt es da  zwischen Kaiser und Papst zugunsten der päpstlichen Ge-  wohl seelsorgliche Grenzen ...  walt entschieden wurde, auch wenn die Einwirkung der  weltlichen Gewalt auf Bischofsernennungen noch bis ın  Kaiser: Auch das hat zwei Seiten. Die Kirche hat sich zur  Weltkirche entwickelt. Warum sollten im Rahmen einer  unser Jahrhundert hereinreicht. Der Kampf um die Inve-  stitur hat aber dazu geführt, daß die Mitwirkung von  Weltkirche Bischöfe nicht auch über größere Entfernun-  Laien überhaupt unterdrückt, ausgeschaltet wurde. Und  gen hin ausgetauscht werden? Um das extremste Beispiel  von der auf diesem krummen Weg entstandenen Tradi-  zu nehmen: Warum sollte ein Afrikaner nicht auch einmal  tion kommen wir bis heute nicht los ...  Bischof in Europa werden? Wir haben Missionsländer zu  lange als von Europa ausgehende Einbahnstraßen angese-  Kaiser: Das ist richtig. Die Auseinandersetzungen zwi-  hen; warum sollen nicht auch einmal Bischöfe von anders-  schen Papst und Kaiser um die Investitur der Bischöfe  woher zu uns kommen? Das ist für uns zwar noch schwer  wurde unter dem Titel geführt: Kampf gegen die Laien-  nachvollziehbar, aber im Prinzip muß das gar nicht  investitur. Unter Laieninvestitur wurden allerdings nicht  schlecht sein.  Laien in einem allgemeinen Sinn verstanden, sondern ge-Bischof ın Europa werden? Wır haben Missıonsländer
lange als VO Europa ausgehende Einbahnstraßen ANSECSC- Kaıiıser: Das 1St rıchtig. Die Auseinandersetzungen ”Z7W1-
hen; sollen nıcht auch eınma[l Bischöte VO anders- schen Papst und Kaıser dıie Investitur der Bischöte
woher u11l kommen? Das 1St für uns WAar noch schwer wurde dem Tıtel geführt: Kampft die Laıen-
nachvollziehbar, ber 1mM Prinzıp mu{(ß das Sal nıcht investitur. Unter Laijeninvestitur wurden allerdings nıcht
schlecht se1n. Laıen 1n einem allgemeınen Inn verstanden, sondern g -
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meınt WarTr damıiıt der weltliche Herrscher. Auf diese Weiıse schränken, sondern auch mancher Bischof LUL dies. So
wurde der Begriff Laıe eingeschränkt und zugleıich wieder sehr die einzelnen Bischöfe hre Konferenzen begrüßt ha-
ausgedehnt, ındem dıe Laıen generell aus dem Bestel- ben, inzwischen merken s1€, da{fs damıt hre eıgene Autor1-
lungsverfahren ausgeschaltet und die Wahlgremien auf af ZUgunsten der Autoriıität der Bischotskonferenz einge-
Klerikergremien beschränkt worden sınd. Das richtete schränkt wird. Es vollzieht sıch gegenwärtıg also ıne
sıch. zunächst jedenfalls nıcht die Laıen Insgesamt, ähnliıche Entwicklung W1€e 1m 9. Jahrhundert, dıe D1-
aber kam dann özesanbıischöfte gelıtten haben der Fuchtel der Me-

tropolıten. Daraus entstand damals das Bestreben, dıeDas hat sıch noch 1m /Z/weıten Vatıkanum nıederge- zahlreichen Fälschungen des Jahrhunderts sınd eın leb-schlagen hatter Ausdruck dafür, dıe Zuständıigkeıten der Metropo-
Kaıiıser: Ja insofern, als 1mM Entwurt ZU Bischofsdekret lıten weıtgehend auf den Papst übertragen In der
ursprünglıch tormuliert wurde, Laı1en sollen In Zukunft Annahme, der Metropolıt 1St nahe, der Papst 1St weılt WCS
be] der Bestellung VO Bischöfen keıne Zugeständnıisse
halten. Dıies wurde dann aber mI1t Bedacht abgeändert in Das hat sıch aber 1n jeder Beziehung geändert
den Satz (CD 20), das Konzıl außere den Wunsch, „dafß Kaiıser: In dera durch dıe geschichtliche Entwicklung,
In Zukunft staatlıchen Obrigkeıten keıne Rechte und Prı1- die Verkehrsverhältnisse, dıe Nachrichtenübermittlung
vilegıen eingeräumt werden, Bıschöte wählen, C1I- 1St der Papst dem Einzelbischof heute sehr viel näher als
NENNECN, vorzuschlagen oder benennen“ damals der Metropolıt, da{fß dıe Diözesanbischöte

Wenn ich recht sehe, hat das II. Vatıkanum ter der starken Zentralgewalt des Papstes leiden. Da bot
sıch A die Bischotskonferenzen als Miıttelinstanzenschlußendlich In zweiıerlel Hınsıcht eıner offeneren

DPosıtiıon gefunden: eınmal, ındem CS den Universalsperr- ausSsZzustatten, und 1U fangen dıe Bischöfe A uch BAVeET

dieser ihnen noch eiınmal näheren Autorität leıden.riegel dıe Laıen beseıtigte, ZU anderen, indem
die Bıschoisernennungen nıcht eintach dem Papst, SONMN- art I1a  e dıe Bischotskonfterenzen eın pragmatısch
dern allgemeıner, den „zuständıgen kırchlichen Obrigkeı- sehen? Miıt ihnen 1St Ja 1im /weıten Vatıkanum LWAaS
ten ZUWIES grundlegend Neues geschehen, insofern dıe Bischotskon-
Kaıser: und damıt auch dem Umstand Rechnung SC- fterenzen ZUT naturgegebenen konkreten regıonalen Aus-

formung der Kollegialıtät des Episkopats weltkirchlichLragen, da{fß die zuständıgen kırchlichen Autorıitäten bzw
dıe Zuständigkeıten der kirchlichen Autorıtäten sıch 1mM verstanden wurden. Dazu hat sıch noch als Theologe

selbst Joseph Ratzınger eindeutig geäußert. SO trıtt dıeVerlauft der Geschichte gewandelt haben und sıch wieder
wandeln können. Die zuständıge kırchliche Obrigkeıt Stelle der Fuchtel des Metropolıten dıe Bischofskonfe-

BEiNZ als Kolleg1ialorgan. Und das 1St ohl nıcht 1U  - pPSY-WAar Ja lange eıt der Metropolıt. Und könnte durchaus
se1ın, da{fßs miıt dem Erstarken der Bischofskonterenzen chologisch, sondern auch theologısch anderes.

Wobe1l der Vorsitzende der Bischofskonfterenz auch als
Ansprechpartner der säkularen Offentlichkeit ine wiıich-
tıge DPerson IST un das Sekretarılat eın wichtiger Apparat.„Nıcht U Rom ne1gt dazu, dıe Aber weıl S1e SCNH, der Gegendruck komme VO WEel

Vollmachten der Bischofskonferenzen Seıten, iıne Zusatzirage: Gebärden sıch deutsche Bı-
einzuschränken“ schöfe auch deswegen leichter kirchenfürstlich un: g-

genüber Miıtbıischöfen autonOmM, weıl S1e Bischöfe großer
Danach sıeht gegenwärtig nıcht 4USInterview  Z  meint war damit der weltliche Herrscher. Auf diese Weise  schränken, sondern auch so mancher Bischof tut dies. So  wurde der Begriff Laie eingeschränkt und zugleich wieder  sehr die einzelnen Bischöfe ihre Konferenzen begrüßt ha-  ausgedehnt, indem die Laien generell aus dem Bestel-  ben, inzwischen merken sie, daß damit ihre eigene Autori-  lungsverfahren ausgeschaltet und die Wahlgremien auf  tät zugunsten der Autorität der Bischofskonferenz einge-  Klerikergremien beschränkt worden sind. Das richtete  schränkt wird. Es vollzieht sich gegenwärtig also eine  sich zunächst jedenfalls nicht gegen die Laien insgesamt,  ähnliche Entwicklung wie ım 9. Jahrhundert, wo die Di-  aber es kam dann so.  özesanbischöfe gelitten haben unter der Fuchtel der Me-  tropoliten. Daraus entstand damals das Bestreben, die  HK: Das hat sich noch im Zweiten Vatikanum niederge-  zahlreichen Fälschungen des 9. Jahrhunderts sind ein leb-  schlagen ...  hafter Ausdruck dafür, die Zuständigkeiten der Metropo-  Kaiser: Ja insofern, als im Entwurf zum Bischofsdekret  liten weitgehend auf den Papst zu übertragen in der  ursprünglich formuliert wurde, Laien sollen in Zukunft  Annahme, der Metropolit ist nahe, der Papst ist weit weg.  bei der Bestellung von Bischöfen keine Zugeständnisse er-  halten. Dies wurde dann aber mit Bedacht abgeändert in  HK: Das hat sich aber in jeder Beziehung geändert ...  den Satz (CD 20), das Konzil äußere den Wunsch, „daß  Kaiser: In der Tat, durch die geschichtliche Entwicklung,  in Zukunft staatlichen Obrigkeiten keine Rechte und Pri-  die Verkehrsverhältnisse, die Nachrichtenübermittlung  vilegien eingeräumt werden, Bischöfe zu wählen, zu er-  ist der Papst dem Einzelbischof heute sehr viel näher als  nennen, vorzuschlagen oder zu benennen“  damals der Metropolit, so daß die Diözesanbischöfe un-  HK: Wenn ich es recht sehe, hat das II. Vatikanum  ter der starken Zentralgewalt des Papstes leiden. Da bot  es sich an, die Bischofskonferenzen als Mittelinstanzen  schlußendlich in zweierlei Hinsicht zu einer offeneren  Position gefunden: einmal, indem es den Universalsperr-  auszustatten, und nun fangen die Bischöfe an, auch unter  dieser ihnen noch einmal näheren Autorität zu leiden.  riegel gegen die Laien beseitigte, zum anderen, indem es  die Bischofsernennungen nicht einfach dem Papst, son-  HK: Darf man die Bischofskonferenzen rein pragmatisch  dern allgemeiner, den „zuständigen kirchlichen Obrigkei-  sehen? Mit ihnen ist ja im Zweiten Vatikanum etwas  ten“ zuwies ...  grundlegend Neues geschehen, insofern die Bischofskon-  Kaiser: ... und damit auch dem Umstand Rechnung ge-  ferenzen zur naturgegebenen konkreten regionalen Aus-  formung der Kollegialität des Episkopats — weltkirchlich  tragen, daß die zuständigen kirchlichen Autoritäten bzw.  die Zuständigkeiten der kirchlichen Autoritäten sich im  verstanden — wurden. Dazu hat sich noch als Theologe  selbst Joseph Ratzinger eindeutig geäußert. So tritt an die  Verlauf der Geschichte gewandelt haben und sich wieder  wandeln können. Die zuständige kirchliche Obrigkeit  Stelle der Fuchtel des Metropoliten die Bischofskonfe-  renz als Kollegialorgan. Und das ist wohl nicht nur psy-  war ja lange Zeit der Metropolit. Und es könnte durchaus  sein, daß mit dem Erstarken der Bischofskonferenzen .. .  chologisch, sondern auch theologisch etwas anderes.  Wobei der Vorsitzende der Bischofskonferenz auch als  Ansprechpartner der säkularen Öffentlichkeit eine wich-  tige Person ist und das Sekretariat ein wichtiger Apparat.  „Nicht nur Rom neigt dazu, die  Aber weil Sie sagen, der Gegendruck komme von zwei  Vollmachten der Bischofskonferenzen  Seiten, eine Zusatzfrage: Gebärden sich deutsche Bi-  einzuschränken“  schöfe auch deswegen leichter kirchenfürstlich und ge-  genüber Mitbischöfen autonom, weil sie Bischöfe großer  HK: Danach sieht es gegenwärtig nicht aus ...  Diözesen — mit vielen Weihbischöfen — sind, während Bi-  Kaiser: Danach sieht es nicht aus, aber es könnte ja sein,  schöfe kleinerer Diözesen von selbst — auch bei pastoralen  daß meinetwegen einmal der Vorsitzende der Bischofs-  Aufgaben — auf mehr kollegiale Zusammenarbeit ange-  konferenz ın diese Funktion eintritt. Der Bischof könnte  wiesen sind?  gewählt, und die Bestätigung der Wahl nicht durch den  Papst, sondern durch den Vorsitzenden der Bischofskon-  Kaiser: Das ist sicher richtig. Ein Bischof einer großen Di-  özese hat diesbezüglich eine ganz andere Position als ein  ferenz erfolgen. Das wäre denkbar, ob wünschbar und  Bischof etwa ın Italien, wo — jedenfalls bis vor kurzem —  praktikabel ist eine andere Frage. Aber auf der Basis des  noch jede Kleinstadt einen eigenen Bischof hatte. Ande-  Zweiten Vatikanums wäre das durchaus möglich.  rerseits ist gerade durch die vielen Weihbischöfe, die wir  HK: De facto wurden die Öffnungen, die sich im Zweiten  in unseren großen Diözesen haben, die Bischofskonfe-  renz ja auch wieder ganz anders strukturiert. Die Weih-  Vatikanum durchgesetzt haben, durch die Ernennungs-  politik seither aber wieder geschlossen. Gerade an der  bischöfe sind ja eigentlich keine richtigen Bischöfe. Sie  Stellung der Bischofskonferenzen wird das insgesamt  haben zwar die Weihe empfangen, haben aber kein Bi-  deutlich ...  schofsamt. Sie sind geweiht auf den Titel eines unterge-  gangenen Bistums im Vorderen Orient oder in Nord-  Kaiser: Es hat so den Anschein, wobei es gegen die Bi-  afrika, aber Bischöfe in vollem Sinne sind sie nicht ...  schofskonferenzen ja von zwei Seiten her Bestrebungen  gibt. Nicht nur Rom neigt dazu, ihre Vollmachten einzu-  HK: Sie sagen, Weihbischöfe seien eigentlich keine Bi-Dıiıözesen MI1t vielen Weihbischöfen sınd, während Bı-

Kaıser: Danach sıeht nıcht AaUs, aber könnte Ja se1ın, schöte kleinerer Diözesen VO selbst auch be] pastoralen
da{fß meınetwegen einmal der Vorsitzende der Bischofs- Aufgaben auf mehr kolleg1ale 7Zusammenarbeit ANSC-
konterenz ın diese Funktion eintriıtt. Der Bischof könnte wıesen sind?

gewählt, un die Bestätigung der Wahl nıcht durch den
Papst, sondern durch den Vorsitzenden der Bischofskon- Kaıser: Das ISt sıcher richtig. Eın Bischof einer yroßen IM-

Ozese hat diesbezüglıch 1ne SanzZ andere Posıtion als eın
ferenz erfolgen. Das ware enkbar, ob wünschbar und Bischof LWa 1n Italıen, jedenfalls bıs VO  S kurzem
praktıkabel 1St ine andere Frage. Aber auf der Basıs des noch jede Kleinstadt einen eiıgenen Bischof hatte. Ande-
weıten Vatiıkanums ware das durchaus möglıch. rerselts 1St gerade durch dıe vielen Weıhbischöfe, die WIr

De facto wurden die Öffnungen, dıe sıch 1mM /7weıten In HMS ETHEN großen Diözesen haben, dıe Bischofskonfe-
cn Ja auch wıeder ganz anders strukturiert. IDIE eıh-Vatıkanum durchgesetzt haben, durch dıe Ernennungs-

polıtık seıther aber wıeder geschlossen. Gerade der bischöte sınd Ja eigentlich keıne richtigen Bischöte. S1e
Stellung der Bischofskonterenzen wırd das insgesamt haben War die Weıiıhe empfangen, haben ber keın Bı-
deutlich schotsamt. S1e sınd geweıht auf den Tıtel eines unterge-

Bıstums 1m Vorderen Orıient oder In Oord-
Kaıiıser: Es hat den Anschein, wobel dıie Bı- afrıka, ber Bischöfte In vollem Sınne sınd S1Ee nıcht
schofskontfterenzen Ja VO  —_ Wel Selıten her Bestrebungen
1bt. Nıcht LLUTr Rom ne1gt dazu, hre Vollmachten eINZU- Sıe SCNH, Weihbischöfe seılen eigentlich keıne Bı-
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schöte. Für mich sınd sS1€e die Verkörperung des Auseınan- gyısche Element sınd autfeinander bezogen und gehören
derfallens VO Weihe und Jurisdıiktion, VO Sakramenta- Das sollte auch be1 der Bestellung der Bı-

schöfe sıchtbar werden.lem und Rechtlichem Bischofsamt und gegenüber
dem, W as In der alten Kırche Regel Wa  _ Wıe äflßt sıch das
wıeder NS! zusammenfügen? „Ich wÄäre vorsichtig mıt
Kaıiıser: Die altkirchliche Regelung hat sıcher vieles für
sıch. Dıi1e Bestellung des Bischofs War dort 1 komplexer Einheitsregelungen“
Vorgang: dieser hat sıch auseiınanderentwickelt, da{fß Alles, W3asSs be]l einer Bischofsbestellung gyeschieht,
WITr heute WEe1 gELFENNLE Akte haben, dıe ber VO ihrem spielt sıch a b In einem Kraftfeld 4US päpstliıchem Leıtungs-
Wesen her zusammengehören. IDIG Weihbischöfe CIND- anspruch, 4U S der Notwendigkeıt weltkıirchlichen Zusam-
fangen dıe Weıhe, ohne da{fß S1e wıirklıch Bischöfe sınd. menhaltens und aus OTrLtIS- und teilkirchlichen Bedürfnis-
esonders deutlich 1St das be] den Nuntıen un be1 den en Sıe haben be1 verschiedenen Gelegenheıten AaNSAaLZ-
Behördenleitern der päpstlichen Kurıe; diese haben Sanz welse Modelle für Biıschofsbestellungen entwiıckelt. Gibt
andere Amter. Und WIr hatten lange eıt Bischöfe als für S1ıe LWAaSs WI1e eın ıdealtypısches Vertahren dafür?
Landesfürsten, dıe keine Bischofsweihe empfangen hat- Kaıser: Ich ware vorsıichtig mıt Einheitsregelungen. Es
ten /7u grotesken Dıngen hat sıch das entwickelt. ber wırd nach Weltgegenden unterschıiedliche Regelungen g -auch 1M Normaltall sınd die Dıinge auseinandergerıssen. ben mussen. Aber als Grundtypus schwebt mIır VOT eınDer Bischof wırd nach vyegenwärtiger Rechtslage VO möglıchst organısches Zusammenwirken VO (sesamt-Papst CErNANNT, oder der Papst bestätigt dıe Wahl In be1-
den Fällen 1STt dieser Akt des Papstes die Übertragung des und Teılkirche. Das ergıbt sıch notwendıg 4US der Stel-

lung des Bischofs. Dieser 1St Vorsteher eıner Teılkirche.Bıschofsamtes, und davon wırd der Ernannte g -
weıht. In der alten Kıirche dagegen wurde der VO der Diese Teılkırche 1ST wirklich Kırche. Er 1St ber als Mıiıt-

olied des Bischofskollegiums eingebunden In dıe Verant-Gemeıinde Gewählte VO Metropolıiten miıt
den anderen Bischöfen der Kırchenproviınz ordınıert. Or- wortung tfür dıe Gesamtkirche. Und die Gesamtkirche 1St

uch wiırklıch Kırche. Von daher erscheint mır eın /7usam-dınatıon WAar damals nıcht alleın das, W as WIr heute menwiırken VO Teılkirche und Gesamtkirche einfach NOL-Weiıhe NENNECN, sondern das Komplexe: Bestätigung der wendiıg. Dabe!] kommt auf dıe rechte BalanceWahl un Weıhe Sakrament un: Amt gehörten da wiıirk-
ıch noch Gegenwärtig o1bt eindeutig eın Übergewicht der Ge-

samtkirche. Die einzelne Teılkirche 1St 1U  = mınımal bete1-
Und welchen Vorschlag haben S1e, beıdes 1MmM oll- lıgt. Selbst gewählt wırd, kommen AaUsS der Teıilkirche

ZU wıeder zusammenzufügen? Voraussetzung ware Ja NUu  — unverbındlıche Hınweıse, der entscheidende Vor-
auf jeden Fall da{fß sıch wirkliche Bischöfe han- schlag kommt ımmer A4US der Gesamtkirche. Das bayer1-
delt sche Konkordat 1St der einzıge Fallc der Heılıge Stuhl

iıne Bındung eingegangen 1St. ach diesem mußder Papst
Kaıiıser: Voraussetzung ISt, da{ß eıner Z Bischof ernannt die Bischotskandidaten 4U S den Vorschlägen auswählen,
oder gewählt wırd, der noch nıcht dıe Bischofsweihe CIND- dıe aus Bayern gekommen sınd. Aber das bedeutet nıcht
fangen hat Eınen Ansatz o1bt 1m Kodex, 1el Denn alle Bischöfe und alle Domkapıtel Aaus bayer1-
heißt, da{fß die Besitzergreifung, die Vorlage der Ernen- schen Diözesen mussen alle dre1 Jahre Vorschläge einrel-
NUuNSgS- oder der Bestätigungsurkunde, in einem ejerli- chen. Da bleibt 1ıne große Auswahl.
chen Gottesdienst erfolgen soll Im selben Gottesdienst Wıe kann die Mıtwırkung der Teıilkirchen gyestärktsollte dıe Bischoftsweihe gespendet werden und dıe AÄAmts-
übernahme stattfinden. Damıt würde sıchtbar, da{ß beides werden? Zunächst be1 der Kandıdatenauswahl. Es oıibt

wenıgstens seIlit dem weıten Vatıkanum Rudimente sol-e1Nn Vorgang 1STt ach dem alten Kodex konnte der Bı- hen Mıtwirkens, auch des Miıtwirkens VO Laılen. S1e be-schof Besıtz VO seıiner 1özese schon VOT der Weıhe - stehen vornehmlich darın, dafß nıcht Gremıien, sonderngreifen und auch schon eiınen Generalvıkar
VO päpstlichen Nuntıus Personen, die für fromm,ach meılner Meınung wäaren das Sar keine gültıg CETNAaANN-

ten Generalvikare. ach dem Kodex VO 98 3 IST das klug und welse hält, konsultiert werden, un: dıe können
natürlıch auch einem remıum angehören. Damıt 1St vielnıcht mehr möglıch. [ )as 1St schon eın CHSETr Schritt eıner Geheimniskrämere!] und entsprechend Gerüchtema-Zusammenfügung, der durch das Konzıl VOISCEHC- chere1 verbunden. Wıe könnten Sıe sıch iıne Formalısıe-geben wurde. ach „Lumen entium“ (24) empfängt der
rungs solcher Erkundung vorstellen, die die MiıtwıirkungBischof in der Weıiıhe ıne Sendung VO Christus un: der Mien- reSp Ortskirche wirklich stärkt?gleich wırd durch die Amtsübertragung als Organ der

Kırche 1ın Dienst SC  Nn Bischotsweihe un: Bischots- Kaıiıser: Inotftiziell werden bereıts weıterreichende Kon-
am sınd War nıcht mıteinander ıdentisch. Das Amt als sultationsverfahren praktızıert; informelle Anhörungs-
Indienstnahme durch dıe Kirche kann verlorengehen, dıe vertahren In der 1Özese z bevor das Domkapıtel
Weıhe als sakramentale Sendung durch Christus dagegen seıne Vorschlagsliste beschlie{ft un: nach Rom schıickt.
nıcht. So 1St z B eın emeritlerter Bischof eın „Biıschof Dıies hat schon wıederholt gegeben. ESs &1bt ber
ohne Amt“ Aber das christologische uUun: das ekklesiolo- ohl für dıe Kandıdatenfindung w1€e für die endgültige
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Auswahl dreı Möglıchkeıiten: als ersties das Anhörungsver- Ihr ombiınıerter Vorschlag, alle diözesanen Gre-
fahren, dann das Ausschließungsverfahren un: schließ- mıen einschlie{fßlich des Domkapıtels Wählern oder-
lıch als stärkstes das Wahlvertahren. Das Ausschließungs- nıgstens Auswählern machen, erscheıint aber
vertahren gewährt 1U  a negatıven Einflufß 1mM Sınne des der wıederum einıges komplizıert. Es o1Dt Ja eın sehr
oder der nıcht. Das Anhörungsverfahren 1St eigentlich 11U  — repräsentatıves, WECNN auch nıcht ımmer SCIN gyesehenes
eın der Verbindlichkeit beraubtes Wahlvertahren. Aber Gremı1um, das fur die Wahl des Bischots geradezu maßge-
grundsätzlıch stehen diese dreı Modelle ZUrTr Verfügung. schneıdert 1St: der Pastoralrat. In ihm versammeln sıch mıt

den leitenden Persönlichkeiten Laıen, Kleriker un Or-
Sıe haben be]l verschiedenen Anlässen eın Wahlver- densleute, also die „forces vives“ einer 1özese. Warum

tahren vorgeschlagen, das VOT allem dıe verschiedenen also oll nıcht eintach den Bischof wählen?
Räte, ber SOWeIlt ich sehe, auch 11U  — halb einbezieht

Kaıiıser: Mır geht eın ombınılertes Vertahren. ZE- Kaıiıser: Ich habe diesen Vorschlag natürlıch auch SC-
dacht 7wel Gründe haben miıch bewogen, den kombıi-

nächst eın Anhörungsverfahren In einem sehr weıten
Kreıs und dann eın Wahlvertahren In einem ENSCICH

nıerten Vorschlag machen. Ich wollte das Domkanpıtel
deswegen nıcht ausschliefßen, weıl dıeses, ın HEUGCLET

Kreıs, ich die bestehenden remılen Dıözesanrat,
Pastoralrat, Priesterrat, Geıistlicher Kat, Domkapıtel - eıt Wahlen gegeben hat; immer Wahlgremium W3a  a Und

der 7zweıte Grund 1st eintach: o1Dt den Pastoralrat nıcht
knüpfte. Alle diese remıen sollten verbindlı-
che Kandıdatenlisten aufstellen, während In das nhö- überall, auch hıer In Regensburg nıcht.

rungsverfahren alle Geistlichen und alle Pfarrgemeinde- ber o1Dt auch nıcht In allen Diözesen eın Dom-
rate einbezogen werden könnten. Dıie endgültıge ahl kapıtel
des Bischots 4U 5 der Kandıdatenlıiste sollte einem kleine- Kaiıser: Es kommt mI1r ber darauf A da{fß alle Gruppie-
IN remıum vorbehalten werden.

runsen über die 1özese repräsentatıv beteılıgt se1ın sol-
Das ware dann die Wiıederherstellung VO Resten len Deswegen der Vorschlag, der Priesterrat oll Kleriker

eıner Volkswahl, die als solche bzw 1m Sınne entsenden, un der Diözesanrat Laıen und beide Grup-
heute schon sehr unterschiedlicher Zugehörigkei- plerungen sollen dann mMI1t dem Domkanpıtel
ten ZUu  - Kıirche kaum praktikabel wäre” wählen. ber meınetwegen kann INa  = das Domkanpıtel

völlıg beıiseıte lassen und WT Vertreter des Priester- und
Kaiıser: Be1 der Größe UMSET: GT Dıözesen waäare sıcher des Dıözesanrates oder einen Pastoralrat o1bt, die-nıcht siınnvoll, den Bischof VO der anzCn 1Öözese wäh-

SC  = wählen lassen.len lassen. Selbst die Leute, dıe aktıv kırchlichen
Leben teilnehmen, haben nıcht alle den dafür nötıgen Das hat Jjetzt wıeder nıcht direkt miI1t Bischofsernen-
Überblick Alles würde ohl recht zuträllig. Nung oder -wahl U  S Aber 1St 11a  — einer Eın-

richtung WI1€E dem Pastoralrat gegenüber sperrıig? Er 1St
‚War nıcht vorgeschrieben, 1mM Biıschotsdekret steht,
xylaube ıch, UTr eın „valde commendatur“ Aber gedeıiht 1M„Di1e Sperrigkeıt gegenüber dem
Katholizismus kırchliche Commun10 praktisch nochPastoralrat hat sıcher damıt Lun, nıcht welt, da{fß sıch Klerikern, Ordensleuten und

da{fß ıhm Laıen beteılıgt sınd“ Laıen und zwıschen diesen un: dem Bischof ohne außer-
ordentliche Probleme zusammenarbeıten Jäßt? der 1STtAber das Domkapıtel, das nach Konkordatsrecht

den Bischot wählt, 1St für ıne Bischofswahl auch keın das schlicht Mangel Kommunikatıionstfähigkeit?
sehr repräsentatıves Gremıium, WEeEeNnN INa  - Kıirche als Ge- Kaıser: Das spielt siıcher iıne Rolle Dennoch: g1ibt
meıinschaft und nıcht als Herrschaftsordnung versteht trotzdem Beratung selt Je In Bayern o1bt datür eın Gire-

mM1um, das INa  = on nıcht kennt, den schon eınmal ZC-Kaiıser: Das erklärt sıch LLUTLFr noch rein geschichtlich. Das
nannten Geistlichen Rat oder die Ordinarıatskonferenz,/7weıte Vatıkanum hat deutlich herausgestellt, da{ß Kırche
In der nıcht 1Ur beraten, sondern auch entschieden wiırd.die Gemeinschaft aller Gläubigen ISt; daß da nıcht 1U  —

remıen oder bestimmte Amtsträger LWAas SCH ha- Aber In diesen remıen sınd bısher Kleriker 1ın der Regel
noch sıch geblieben. Dıi1e Sperrigkeıt WI1e€e S1ıe SCHben, sondern da{ß dıe Gesamtheıt der Gläubigen die Kır-

che 1St. Wenn das Konzıil Sagtl, die Gesamtheıt der gegenüber dem Pastoralrat hat sicher damıt Lun, daß
iıhm Laıen beteılıgt sind. Es o1bt be1 den Leuten, dıie HE  —Gläubigen kann 1m Glauben nıcht irren, dann wiırd INa  —

1in dıe remıen kommen, aber auch 1ıne ZEW1SSE Unzu-
TSL recht mÜüssen, die Gesamtheit der Gläubigen friedenheıt darüber, da{ß S1Ee LLUT beraten un nıcht auchhat eın berechtigtes Interesse, mıtzuwırken der Aus-

entscheiden dürten Aber W3AasSs heißt beratenwahl des Bischofs. Und die Gesamtheıt der Gläubigen 1STt
ben wirklich miıtverantwortlich für die Kirche als NZ' Es o1bt verbindliche und unverbindliche Modı des
Das 1St der praktische ınn des Communio-Gedankens, Beratens
der In der Kırche abhanden gekommen Wr und VO

weıten Vatıkanum 1C  . elebt, ber nıcht erfunden Kaıser: Die Kirchenleitung Sagl SCIN das 1St NUT Bera-
wurde. LuUunNg, das 1St für miıch nıcht verbindlıch, ich kann trotzdem
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Cun, W as ıch ll So 1St ber nıcht. ach dem kirchli- tormulijeren: Bıisher hat den Nuntıus be]1 Bischofsernen-
chen Recht o1ibt Dınge, sıch der Bischof beraten las- NUNSCH dort meılsten gebraucht, ihn nıcht yab, In
SC  } kann und andere, 1n denen sıch beraten lassen mu{fß Ostblockländern. Man behaltf sıch, gul 21ng, miıt
Auch dort, sıch beraten lassen mudß, 1St nıcht einem „Sondernuntius“ aus KRom W o dıe Kırche untfreı
strikt das Ergebnis gebunden. Aber heiflit 1mM (jesetz: 1St, das galt vVC)  > Fall Fall auch tür Kırchen auf der südlı-

dartf davon 1L1UTr abweıchen, Wenn entsprechend chen Halbkugel, 1ST eın Nuntıus b7zw iıne Mıtwirkung
schwerwiegende Gründe hat Nımmt INa  s das n  A dann Roms 1ın der Regel hılfreich, die Teıilkirche stutzen.
hat auch dıe „Nur -Beratungstätigkeit eın größeres (se- Aber auf uns bezogen: Soll] der Nuntıus überhaupt und
wicht. Allgemeın bedeutet beraten nıcht überreden durch spezıell be]1 der Bestellung VO Bischöfen noch iıne Funk-
Druck, sondern überzeugen durch Argumente. tion haben, WEeNnNn die Normalkommunikatıon In den kol-

leg1alen Formen zwıschen Teıilkirchen und Gesamtkirche
und zwıischen Bischofskonferenzen und Rom wirklich

„Der Papst hat WAar die Vollmacht, funktioniert?
darf aber nıcht beliebig davon Kaıiıser: Ich habe 1ın meınem Modell beıde MöglichkeitenGebrauch machen“ ombinıert. Ich habe vorgeschlagen, beı der vorläufigen

Kandıdatenlıiste, die INn der Teılkirche autfgestellt wird,Vom Wahlgremium und seıner Zusammensetzung ohl den Metropolıten WI1e€e den Nuntius beteiligen.eiınmal abgesehen: ıne Bestellung des Bischofs, dıe g —- Beide ollten dıe Möglichkeıit haben, Kandıdaten Uu-samtkırchlichen und teilkirchlichen Belangen gerecht schließen oder dazuzufügen. Ob Ial dıe Gesamtkirchewırd, könnte auf recht unterschiedliche Weiıse erfolgen:
durch Wahl nach päpstliıchem Vorschlag, durch päpstlı- beide ale einschaltet, be] der Kandıdatenaufstellung

und beı der Wahl, das läfst sıch siıcher unterschiedlichche Bestätigung nach erfolgter Wahl (was eın Vetorecht
des Papstes einschließen könnte/mülßite) oder auf UMmMSC-

chen. ach Sıtuationen verschieden vorzugehen: hıer
wäre i1ne Möglıchkeıt. Ich halte jedenfalls fu i entsche1-kehrtem Wege die Ortskirche macht eınen Dreiervor-
dend, da{ß dıe Gesamtkirche 1n ırgendeıiner Weiıse beteilıgtschlag, 4US dem der Papst den Bischof ST Welche
wiırd; das kann auf unterschiedliche Weıse und auch 1ınLösung schwebt Ihnen vor”
verschıiedenem alßße gyeschehen.

Kaiıser: Ich gehe davon aus, da{fß das prıimäre Interesse
Bischof die Ortskirche hat. Deswegen sollte dıe Entschei-
dung durch Wahl beı der Ortskirche lıegen. Dıie Erstel- „Die Neuordnung mu ausgehen VO
lung LLUT eıner Lıste, AaUS der dann der Papst den Bischof Verständnıs der Kıirche“bestimmt, entspräche dem nıcht. Dıie Beteiıligung der (ze-
samtkırche sollte einmal be]l der Aufstellung der Kandıda- Die Bischofsernennungen, überhaupt dıe ZESAML-
tenlıste 1INSs Spiel kommen In Form eınes Ausschliefßsungs- kırchliche Personalpolitik 1St In der egel natürlich Aus-
rechts: Zzu anderen be] der Wahl durch die Bestätigung druck der Spannung zwischen Primatsvollmachten und
der Wahl, wobe1l dıe Bestätigung erfolgen hat, WECNN ortskirchlichen Belangen. Als Strukturierungskriterium
der Gewählte die gesetzlıchen Eıgnungsvoraussetzungen dieses Spannungstfeldes führen S1e das Subsidiarıtätsprin-
ertfüllt. Z1p Zugleıich aber SCnh S1e, 1mM Falle der Vakanz elInes

Es o1bt ber hıistorisch und aktuel]l aber noch eıinen Bischofssitzes komme der Papst als yesamtkırchlicher
Subsıdıjär allerauthentischsten Z Zuge, weıl dıeweıteren Weg den der altkırchlichen Communio-Briete.
Teilkirche Ja ohne Leıtung sel Aber gyerade kann dasIm Falle der Patriarchen der Ostkirchen steht heute noch

1mM Päpstlıchen Jahrbuch: Der Heılıge Vater hat Subsıidiarıtätsprinzip kıppen un aus der Kompetenz-
kompetenz des Petrusamtes 1ne Allkompetenz werden.soundsovıielten dıe „ecclesiastıca commun10“ gewährt.

Kaıser: In der Ostkıirche o1bt War tfür Diözesanbı- Kaıiıser: Diese Getahr 1ST In der praktıschen Durchführung
schöfe W1€ für Patriarchen eın Wahlrecht, aber dort wäh- immer vegeben. Das hängt sıcher auch ab VO der Stärke
len MNUuUr Bıschöte, die Wahlsynode esteht 1U  ar 4A4US der jeweıligen Persönlichkeit. Eın starker oder eın wen1-
Bischöten SCI starker Papst kann das unterschiedlich handhaben.

Aber das /weıte Vatiıkanum Sagt (ın „Lumen entium“
Das „Kollegium“ erganzt sıch durch Kooption? Z dıe Kırche esteht in un Aaus$s Teılkirchen. Dıie Ge-

samtkirche 1STt Kırche un jede Teılkırche 1St wirklich Kır-Kaıser: Das könnte INa  - n Das würde ich aber auf
der Grundlage des /weıten Vatıkanums nıcht für einfüh- che Der Papst 1St Bischof der Gesamtkirche; WwW1e€e jeder

halten. Bischof Bischof seıner Teılkirche ISt, 1St der Papst Bı-
schof der Gesamtkirche. Und als solcher hat Oll-

Aktuell 1St ohl > da{fß der Nuntıius, ob sıch macht, uch In jede Teıilkirche hineinzuwiırken, auch
Konkordatsländer andelt oder nıcht, be]l der Bestel- hıneinzuregieren.lung VO Bischöten dıe Hauptperson 1St Nun deuteten SI1e

Ja A dıe Verhältnisse sınd weltkirchlich iın Ost, VWest, Hat das und nach welchen Krıterien? Die
Süd und ord csehr verschieden. Um paradox dırecta, dıe unmıttelbare Gewalt über die Ortskirchen 1St
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doch TSLT ıne päte Ausprägung der unıversalkırchlichen Nun 1St die Bestellung eines Bischofs natürlıch iıne g -
Zuständıigkeıit des DPetrusamtesInterview  175  doch erst eine späte Ausprägung der universalkirchlichen  Nun ist die Bestellung eines Bischofs natürlich eine ge-  Zuständigkeit des Petrusamtes ...  nuin innerkirchliche Angelegenheit. Ob und wieweit dem  Kaiser: Das kann man natürlich verschieden ausformulie-  Staat ein Mitwirkungsrecht eingeräumt wird, ist eine völ-  ren. Aber der Papst hat als Bischof der Gesamtkirche  lig sekundäre Sache. Wenn es dies nicht gibt, fehlt nichts.  Die Neuordnung muß ausgehen vom Verständnis der  Vollmacht über die gesamte Kirche. Doch das Entschei-  Kirche, vom Verständnis des Bischofsamtes in der Kirche.  dende für mich ist, und das meine ich mit dem Subsidiari-  Und so muß für beide die entsprechende Regelung gefun-  tätsprinzip als Strukturierungskriterium, er hat zwar die  den werden.  Vollmacht, er darf von ihr aber nicht beliebig Gebrauch  machen. Wir haben das auch in vielen anderen Dingen ge-  HK: Im Fall Köln hat sich gezeigt, daß wir bislang nicht  lernt, bei der Gentechnik z. B. Der Mensch darf nicht al-  in der Lage sind, Mitwirkungsmechanismen zu entwik-  les, was er kann; das sind wirkliche, sittliche und auch  keln, die beiden Größen, Rom und den Teilkirchen, ge-  rechtliche Bindungen. Und der Papst darf in dem Sinne  recht werden. Es war doch einigermaßen irritierend, daß  auch nicht alles, was er kann. Wenn eine Notwendigkeit  sich Rom überhaupt erst bewegte, als der Einspruch der  besteht, wenn ein Bischof versagt, dann kann er ihn abset-  Konkordatspartner kam. Wie kommen wir aus dem Para-  zen; er kann es dann nicht nur, er muß es sogar. Und  dox heraus, doch irgendwo noch Reste des staatlichen  wenn kein Bischof da ist, dann besteht eine Situation, in  Arms zu Hilfe zu nehmen, um legitime ortskirchliche Be-  der auch die Gesamtkirche gefordert ist ...  lange zur Geltung zu bringen?  HK: Aber das sind sehr variable Spielräume, die sehr un-  Kaiser: Das kommt immer noch daher, daß Staat und Kir-  terschiedlich genutzt werden können ...  che einmal mehr oder weniger eine Einheit waren ...  Kaiser: Diese werden gegenwärtig so weit ausgenützt,  daß der Papst in der Regel den Bischof ganz allein er-  „Man muß einmal anfangen, darüber  nennt, das ist eine Überspitzung; den Papst ganz auszu-  ernst zu reden“  schalten wäre eine Überspitzung nach der anderen Seite  hin. Aber die Einwirkung des Papstes ist jedenfalls da-  HK: Mir geht es nicht eigentlich um die Abschaffung von  durch begrenzt, daß die Teilkirche Kirche ist und als sol-  Konkordaten, sondern um die Frage, wie kommen wir  che auch mit dem Tod des Bischofs nicht erlischt;  binnenkirchlich und mit kirchlichen Mitteln zu einem Ver-  deswegen muß die Einwirkung der Teilkirche stärker sein  hältnis zwischen Gesamt- und Ortskirche, in dem teil-  als die der Gesamtkirche.  kirchliche Belange respektiert werden und zum Tragen  HK: Aber die Entwicklung läuft linear und kontinuierlich  kommen. Welche Schritte schlagen Sie — am Beispiel Bi-  schofsernennungen — vor?  in die Gegenrichtung, und zwar nicht erst unter dem ge-  genwärtigen Papst ...  Kaiser: Der erste Schritt müßte eine Änderung des Kir-  chenrechts sein. Der zweite müßte dann aber doch durch  Kaiser: Von der ganzen Kirchengeschichte her läuft es an-  eine Änderung der Konkordate in Verhandlungen mit  ders. Aber gerade das Zweite Vatikanum sehe ich als An-  satzpunkt, diese Entwicklung wieder umzudrehen. Und  dem Staat deutlich machen, daß die Konkordatsbestim-  mungen geschichtlich zu erklären sind und daß die Kirche  zwar aufgrund der Einsicht, die sich auf dem Konzil  durchgesetzt hat, daß sowohl die Gesamtheit der Gläubi-  gegenüber der früheren Situation in ihrem Selbstverständ-  gen Kirche ist, wie auch die Teilkirchen Kirche sind. Das  nis fortgeschritten ist ...  ist auch nie ganz untergegangen. Selbst im vielgeschmäh-  HK: Aber wenn es an die Änderung des Kirchenrechts  ten Codex von 1917 werden die Diözesen als „Ecclesiae“  geht, an konkrete Reformen im Sinne z. B. Ihres Modells,  bezeichnet. Aber jeder hat es überlesen. Das Zweite Vati-  dann müssen nicht nur überkommene Regeln und Struk-  kanum hat das korrigiert und an der Umsetzung der Kor-  turen aufgebrochen werden, sondern es braucht auch die  rekturen müssen wir jetzt arbeiten.  nötigen Kräfte, die dies tun. Sehen Sie diese Kräfte gegen-  HK: Ist das bei uns geltende Konkordatsrecht noch ein  wärtig in Kirche und Theologie und auch bei den kirchen-  Weg zu stärkerer ortskirchlicher Mitwirkung bei der Be-  leitenden Personen, die sich damit zu befassen haben?  stellung von Bischöfen, oder müssen wir bei der Umset-  Kaiser: Ich bin Realist genug, um zu sehen, daß sich neue  zung der Korrekturen des Zweiten Vatikanums nicht  Modelle nicht von heute auf morgen umsetzen und  stärker auf kirchenrechtliche Veränderung setzen, um die  durchsetzen lassen. Dafür gibt es zu viele Kräfte, die ge-  Lösungen zu finden, die dem Zusammenspiel von Orts-  gensteuern. Aber man muß einmal anfangen, darüber  und Gesamtkirche mehr gerecht werden?  ernst zu reden. Es reicht nicht, am bestehenden Modus  Kaiser: Die Konkordate sind selbstverständlich auch zeit-  Kritik zu üben und zu sagen, der ist schlecht. Wir müssen  bedingte Erscheinungen. Sie sind in einer ganz bestimm-  sagen: So und so können wir es machen, und so und so  ten Situation zustande gekommen, in einer Situation, in  müssen wir es machen aufgrund der theologischen Er-  der ein bestimmtes Kirchenverständnis vorherrschte und  kenntnisse, die sich auf dem Zweiten Vatikanischen Kon-  ein bestimmtes Verhältnis von Kirche und Staat bestand.  ziıl durchgesetzt haben. Auch hier geht es darum, daß  Von diesen Elementen sind die Konkordate bestimmt.  Argumente überzeugen sollen.nuıln innerkirchliche Angelegenheıt. Ob und WIeWweIt dem
Kaıser: Das kann 190028  —_ natürlich verschıeden austormulie- Staat 00 Miıtwirkungsrecht eingeräumt wırd, 1St i1ıne völ-
Tren Aber der Papst hat als Bischof der Gesamtkirche lıg sekundäre Sache Wenn dies nıcht 1bt, tehlt nıchts.

Dıe Neuordnung mu{(ß ausgehen VO Verständnıiıs derVollmacht über die ZESAMLE Kırche. och das Entschei- Kırche, VO Verständnis des Bischofsamtes 1in der Kırche.dende für mich ISt, und das meıne iıch mIt dem Subsıdıiarı- Und mu{fß für beıde die entsprechende Regelung gefun-tätsprinzıp als Strukturierungskriterium, hat WAar die den werden.Vollmacht, dart VO ihr aber nıcht beliebig Gebrauch
machen. Wır haben das auch in vielen anderen Dıngen g — Im Fall Sln hat sıch gezelgt, da{fß WIr bislang nıcht
lernt, bei der Gentechnik Der Mensch dart nıcht al- iın der Lage sınd, Mıtwirkungsmechanismen entwık-
les, W3AasS kann; das sınd wiırklıche, sıttlıche und auch keln, dıe beıden Größen, Rom und den Teıilkırchen, RC-
rechtliche Bindungen. Und der Papst dart INn dem Sınne recht werden. Es WAar doch ein1ıgermaßen irrıtıerend, da{fß
auch nıcht alles, W a kann. Wenn iıne Notwendigkeıt sıch Rom überhaupt TSLT bewegte, als der Eınspruch der
besteht, WENN eın Bischof VeErSagt, dann kann ihn abset- Konkordatspartner kam Wıe kommen WITr A4AUS dem Para-
ZCN,; kann dann nıcht MNMUÜUT, mu{ß 08 Und dox heraus, doch ırgendwo noch Reste des staatlıchen
WECNN keıin Bischof da ISt, dann esteht iıne Sıtuatlon, In Arms Hıltfe nehmen, legıtıme ortskirchliche Be-
der auch die Gesamtkirche gefordert 1St lange ZU  — Geltung bringen?

Aber das sınd sehr varıable Spielräume, dıie sehr Kaıser: Das kommt immer noch daher, da{ß Staat un: Kır-
terschıiedlich ZENULZL werden könnenInterview  175  doch erst eine späte Ausprägung der universalkirchlichen  Nun ist die Bestellung eines Bischofs natürlich eine ge-  Zuständigkeit des Petrusamtes ...  nuin innerkirchliche Angelegenheit. Ob und wieweit dem  Kaiser: Das kann man natürlich verschieden ausformulie-  Staat ein Mitwirkungsrecht eingeräumt wird, ist eine völ-  ren. Aber der Papst hat als Bischof der Gesamtkirche  lig sekundäre Sache. Wenn es dies nicht gibt, fehlt nichts.  Die Neuordnung muß ausgehen vom Verständnis der  Vollmacht über die gesamte Kirche. Doch das Entschei-  Kirche, vom Verständnis des Bischofsamtes in der Kirche.  dende für mich ist, und das meine ich mit dem Subsidiari-  Und so muß für beide die entsprechende Regelung gefun-  tätsprinzip als Strukturierungskriterium, er hat zwar die  den werden.  Vollmacht, er darf von ihr aber nicht beliebig Gebrauch  machen. Wir haben das auch in vielen anderen Dingen ge-  HK: Im Fall Köln hat sich gezeigt, daß wir bislang nicht  lernt, bei der Gentechnik z. B. Der Mensch darf nicht al-  in der Lage sind, Mitwirkungsmechanismen zu entwik-  les, was er kann; das sind wirkliche, sittliche und auch  keln, die beiden Größen, Rom und den Teilkirchen, ge-  rechtliche Bindungen. Und der Papst darf in dem Sinne  recht werden. Es war doch einigermaßen irritierend, daß  auch nicht alles, was er kann. Wenn eine Notwendigkeit  sich Rom überhaupt erst bewegte, als der Einspruch der  besteht, wenn ein Bischof versagt, dann kann er ihn abset-  Konkordatspartner kam. Wie kommen wir aus dem Para-  zen; er kann es dann nicht nur, er muß es sogar. Und  dox heraus, doch irgendwo noch Reste des staatlichen  wenn kein Bischof da ist, dann besteht eine Situation, in  Arms zu Hilfe zu nehmen, um legitime ortskirchliche Be-  der auch die Gesamtkirche gefordert ist ...  lange zur Geltung zu bringen?  HK: Aber das sind sehr variable Spielräume, die sehr un-  Kaiser: Das kommt immer noch daher, daß Staat und Kir-  terschiedlich genutzt werden können ...  che einmal mehr oder weniger eine Einheit waren ...  Kaiser: Diese werden gegenwärtig so weit ausgenützt,  daß der Papst in der Regel den Bischof ganz allein er-  „Man muß einmal anfangen, darüber  nennt, das ist eine Überspitzung; den Papst ganz auszu-  ernst zu reden“  schalten wäre eine Überspitzung nach der anderen Seite  hin. Aber die Einwirkung des Papstes ist jedenfalls da-  HK: Mir geht es nicht eigentlich um die Abschaffung von  durch begrenzt, daß die Teilkirche Kirche ist und als sol-  Konkordaten, sondern um die Frage, wie kommen wir  che auch mit dem Tod des Bischofs nicht erlischt;  binnenkirchlich und mit kirchlichen Mitteln zu einem Ver-  deswegen muß die Einwirkung der Teilkirche stärker sein  hältnis zwischen Gesamt- und Ortskirche, in dem teil-  als die der Gesamtkirche.  kirchliche Belange respektiert werden und zum Tragen  HK: Aber die Entwicklung läuft linear und kontinuierlich  kommen. Welche Schritte schlagen Sie — am Beispiel Bi-  schofsernennungen — vor?  in die Gegenrichtung, und zwar nicht erst unter dem ge-  genwärtigen Papst ...  Kaiser: Der erste Schritt müßte eine Änderung des Kir-  chenrechts sein. Der zweite müßte dann aber doch durch  Kaiser: Von der ganzen Kirchengeschichte her läuft es an-  eine Änderung der Konkordate in Verhandlungen mit  ders. Aber gerade das Zweite Vatikanum sehe ich als An-  satzpunkt, diese Entwicklung wieder umzudrehen. Und  dem Staat deutlich machen, daß die Konkordatsbestim-  mungen geschichtlich zu erklären sind und daß die Kirche  zwar aufgrund der Einsicht, die sich auf dem Konzil  durchgesetzt hat, daß sowohl die Gesamtheit der Gläubi-  gegenüber der früheren Situation in ihrem Selbstverständ-  gen Kirche ist, wie auch die Teilkirchen Kirche sind. Das  nis fortgeschritten ist ...  ist auch nie ganz untergegangen. Selbst im vielgeschmäh-  HK: Aber wenn es an die Änderung des Kirchenrechts  ten Codex von 1917 werden die Diözesen als „Ecclesiae“  geht, an konkrete Reformen im Sinne z. B. Ihres Modells,  bezeichnet. Aber jeder hat es überlesen. Das Zweite Vati-  dann müssen nicht nur überkommene Regeln und Struk-  kanum hat das korrigiert und an der Umsetzung der Kor-  turen aufgebrochen werden, sondern es braucht auch die  rekturen müssen wir jetzt arbeiten.  nötigen Kräfte, die dies tun. Sehen Sie diese Kräfte gegen-  HK: Ist das bei uns geltende Konkordatsrecht noch ein  wärtig in Kirche und Theologie und auch bei den kirchen-  Weg zu stärkerer ortskirchlicher Mitwirkung bei der Be-  leitenden Personen, die sich damit zu befassen haben?  stellung von Bischöfen, oder müssen wir bei der Umset-  Kaiser: Ich bin Realist genug, um zu sehen, daß sich neue  zung der Korrekturen des Zweiten Vatikanums nicht  Modelle nicht von heute auf morgen umsetzen und  stärker auf kirchenrechtliche Veränderung setzen, um die  durchsetzen lassen. Dafür gibt es zu viele Kräfte, die ge-  Lösungen zu finden, die dem Zusammenspiel von Orts-  gensteuern. Aber man muß einmal anfangen, darüber  und Gesamtkirche mehr gerecht werden?  ernst zu reden. Es reicht nicht, am bestehenden Modus  Kaiser: Die Konkordate sind selbstverständlich auch zeit-  Kritik zu üben und zu sagen, der ist schlecht. Wir müssen  bedingte Erscheinungen. Sie sind in einer ganz bestimm-  sagen: So und so können wir es machen, und so und so  ten Situation zustande gekommen, in einer Situation, in  müssen wir es machen aufgrund der theologischen Er-  der ein bestimmtes Kirchenverständnis vorherrschte und  kenntnisse, die sich auf dem Zweiten Vatikanischen Kon-  ein bestimmtes Verhältnis von Kirche und Staat bestand.  ziıl durchgesetzt haben. Auch hier geht es darum, daß  Von diesen Elementen sind die Konkordate bestimmt.  Argumente überzeugen sollen.che eiınmal mehr oder wenıger i1ne EinheitInterview  175  doch erst eine späte Ausprägung der universalkirchlichen  Nun ist die Bestellung eines Bischofs natürlich eine ge-  Zuständigkeit des Petrusamtes ...  nuin innerkirchliche Angelegenheit. Ob und wieweit dem  Kaiser: Das kann man natürlich verschieden ausformulie-  Staat ein Mitwirkungsrecht eingeräumt wird, ist eine völ-  ren. Aber der Papst hat als Bischof der Gesamtkirche  lig sekundäre Sache. Wenn es dies nicht gibt, fehlt nichts.  Die Neuordnung muß ausgehen vom Verständnis der  Vollmacht über die gesamte Kirche. Doch das Entschei-  Kirche, vom Verständnis des Bischofsamtes in der Kirche.  dende für mich ist, und das meine ich mit dem Subsidiari-  Und so muß für beide die entsprechende Regelung gefun-  tätsprinzip als Strukturierungskriterium, er hat zwar die  den werden.  Vollmacht, er darf von ihr aber nicht beliebig Gebrauch  machen. Wir haben das auch in vielen anderen Dingen ge-  HK: Im Fall Köln hat sich gezeigt, daß wir bislang nicht  lernt, bei der Gentechnik z. B. Der Mensch darf nicht al-  in der Lage sind, Mitwirkungsmechanismen zu entwik-  les, was er kann; das sind wirkliche, sittliche und auch  keln, die beiden Größen, Rom und den Teilkirchen, ge-  rechtliche Bindungen. Und der Papst darf in dem Sinne  recht werden. Es war doch einigermaßen irritierend, daß  auch nicht alles, was er kann. Wenn eine Notwendigkeit  sich Rom überhaupt erst bewegte, als der Einspruch der  besteht, wenn ein Bischof versagt, dann kann er ihn abset-  Konkordatspartner kam. Wie kommen wir aus dem Para-  zen; er kann es dann nicht nur, er muß es sogar. Und  dox heraus, doch irgendwo noch Reste des staatlichen  wenn kein Bischof da ist, dann besteht eine Situation, in  Arms zu Hilfe zu nehmen, um legitime ortskirchliche Be-  der auch die Gesamtkirche gefordert ist ...  lange zur Geltung zu bringen?  HK: Aber das sind sehr variable Spielräume, die sehr un-  Kaiser: Das kommt immer noch daher, daß Staat und Kir-  terschiedlich genutzt werden können ...  che einmal mehr oder weniger eine Einheit waren ...  Kaiser: Diese werden gegenwärtig so weit ausgenützt,  daß der Papst in der Regel den Bischof ganz allein er-  „Man muß einmal anfangen, darüber  nennt, das ist eine Überspitzung; den Papst ganz auszu-  ernst zu reden“  schalten wäre eine Überspitzung nach der anderen Seite  hin. Aber die Einwirkung des Papstes ist jedenfalls da-  HK: Mir geht es nicht eigentlich um die Abschaffung von  durch begrenzt, daß die Teilkirche Kirche ist und als sol-  Konkordaten, sondern um die Frage, wie kommen wir  che auch mit dem Tod des Bischofs nicht erlischt;  binnenkirchlich und mit kirchlichen Mitteln zu einem Ver-  deswegen muß die Einwirkung der Teilkirche stärker sein  hältnis zwischen Gesamt- und Ortskirche, in dem teil-  als die der Gesamtkirche.  kirchliche Belange respektiert werden und zum Tragen  HK: Aber die Entwicklung läuft linear und kontinuierlich  kommen. Welche Schritte schlagen Sie — am Beispiel Bi-  schofsernennungen — vor?  in die Gegenrichtung, und zwar nicht erst unter dem ge-  genwärtigen Papst ...  Kaiser: Der erste Schritt müßte eine Änderung des Kir-  chenrechts sein. Der zweite müßte dann aber doch durch  Kaiser: Von der ganzen Kirchengeschichte her läuft es an-  eine Änderung der Konkordate in Verhandlungen mit  ders. Aber gerade das Zweite Vatikanum sehe ich als An-  satzpunkt, diese Entwicklung wieder umzudrehen. Und  dem Staat deutlich machen, daß die Konkordatsbestim-  mungen geschichtlich zu erklären sind und daß die Kirche  zwar aufgrund der Einsicht, die sich auf dem Konzil  durchgesetzt hat, daß sowohl die Gesamtheit der Gläubi-  gegenüber der früheren Situation in ihrem Selbstverständ-  gen Kirche ist, wie auch die Teilkirchen Kirche sind. Das  nis fortgeschritten ist ...  ist auch nie ganz untergegangen. Selbst im vielgeschmäh-  HK: Aber wenn es an die Änderung des Kirchenrechts  ten Codex von 1917 werden die Diözesen als „Ecclesiae“  geht, an konkrete Reformen im Sinne z. B. Ihres Modells,  bezeichnet. Aber jeder hat es überlesen. Das Zweite Vati-  dann müssen nicht nur überkommene Regeln und Struk-  kanum hat das korrigiert und an der Umsetzung der Kor-  turen aufgebrochen werden, sondern es braucht auch die  rekturen müssen wir jetzt arbeiten.  nötigen Kräfte, die dies tun. Sehen Sie diese Kräfte gegen-  HK: Ist das bei uns geltende Konkordatsrecht noch ein  wärtig in Kirche und Theologie und auch bei den kirchen-  Weg zu stärkerer ortskirchlicher Mitwirkung bei der Be-  leitenden Personen, die sich damit zu befassen haben?  stellung von Bischöfen, oder müssen wir bei der Umset-  Kaiser: Ich bin Realist genug, um zu sehen, daß sich neue  zung der Korrekturen des Zweiten Vatikanums nicht  Modelle nicht von heute auf morgen umsetzen und  stärker auf kirchenrechtliche Veränderung setzen, um die  durchsetzen lassen. Dafür gibt es zu viele Kräfte, die ge-  Lösungen zu finden, die dem Zusammenspiel von Orts-  gensteuern. Aber man muß einmal anfangen, darüber  und Gesamtkirche mehr gerecht werden?  ernst zu reden. Es reicht nicht, am bestehenden Modus  Kaiser: Die Konkordate sind selbstverständlich auch zeit-  Kritik zu üben und zu sagen, der ist schlecht. Wir müssen  bedingte Erscheinungen. Sie sind in einer ganz bestimm-  sagen: So und so können wir es machen, und so und so  ten Situation zustande gekommen, in einer Situation, in  müssen wir es machen aufgrund der theologischen Er-  der ein bestimmtes Kirchenverständnis vorherrschte und  kenntnisse, die sich auf dem Zweiten Vatikanischen Kon-  ein bestimmtes Verhältnis von Kirche und Staat bestand.  ziıl durchgesetzt haben. Auch hier geht es darum, daß  Von diesen Elementen sind die Konkordate bestimmt.  Argumente überzeugen sollen.Kaıser: Diese werden gegenwärtig weılt ausgenutzt,
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